
Einverständniserklärung zur Erfassung und Weitergabe von Personenkontaktdaten gemäß Corona-

Schutzverordnung NRW nebst den entsprechenden Datenschutzhinweisen (zugleich 

Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO) 

 

Die behördlichen Vorgaben sehen zahlreiche Maßnahmen vor, um die aktuelle Corona-Pandemie 

einzudämmen. Bestimmte Maßnahmen machen es erst möglich, dass Einrichtungen öffnen können. 

Dies gilt auch für Tenniswettspiele. Ein Bestandteil des Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes ist 

die Registrierung von Personen, um im Fall einer Infektion einer Person mit dem Corona-Virus die 

Infektionsketten und Personenkontakte nachvollziehen zu können. Hierzu ist vorgesehen, dass 

Personen, die sogenannte Betretungsräume eröffnen, Daten von anwesenden Personen mit deren 

Einverständnis zur Ermöglichung einer Rückverfolgung schriftlich zu erfassen und im Bedarfsfall an 

die zuständigen Behörden zu übermitteln haben. (vgl. § 2a Corona-Schutzverordnung NRW in der 

gültigen Fassung). Demgemäß erbitten wir Ihr Einverständnis in die nachfolgend beschriebene 

Verarbeitung der Daten betreffend Ihre Person.  

Herrn/Frau/divers: 

Vor-/Name: 

wohnhaft: 

Telefonnummer: 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die meine Person betreffenden Daten wie in den 

nachfolgenden Datenschutzhinweisen angegeben, erhoben, aufbewahrt und im Fall eines Kontaktes 

mit einer betroffenen Person oder bei einer Infizierung meiner Person mit dem Corona-Virus an die 

zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme am Sport- und Trainingsbetrieb des Vereins nicht möglich ist, 

sollte ich mein Einverständnis verweigern. 

 

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Datum                                                                                  Unterschrift 


